
Gaus-Areal kann planmäßig bebaut werden
Denzlingen (hg). Zum bereits wie-
derholt vorgestellten Bebauungs-
plan „Hauptstraße-Marchstraße“
(Gaus-Areal) entschied der Gemein-
derat am Dienstagabend über die
eingegangenen Anregungen und
Stellungnahmen der Träger öffent-
licher Belange und von Privatper-
sonen. Überdies beschloss er die
notwendigen satzungsrechtlichen
Vorschriften gemäß der Landesbau-
ordnung für Baden-Württemberg.

Nach einer vorausgegangenen um-
fangreichen Korrespondenz und un-
gezählten Gesprächen mit betroffe-
nenGrundstückseigentümernwaren
die Beschlüsse der neuesten Ratssit-
zung erforderlich, um das nötige Um-
legungsverfahren zügig weiter zu be-
treiben, da hierfür die Rechtskraft
des Bebauungsplanes erforderlich
ist. Die eingegangenen Stellungnah-
men wurden von Verbandsbaumeis-
ter Krapp anhand einer „Synopse“
ausführlich vorgestellt, sodass sich
jedes Ratsmitglied ein gutes Bild von
den geplanten Maßnahmen machen
konnte. Mit dem einstimmigen Be-
schluss – lediglich GR Dick enthielt
sich der Stimme - folgte man dem Be-
schlussvorschlag der Verwaltung,
das Bebauungsplanverfahren zum
Abschluss zu bringen, damit auch
das Umlegungsverfahren zügig wei-
ter geführt werden kann.

Nach dem jetzt getroffenen Be-
schluss erfolgt nun die Ausfertigung
des Bebauungsplanes und die Be-
kanntmachung im Amtsblatt, sodass
die Angelegenheit rechtskräftig ist.
Der gesamte 3,2 Hektar große Pla-
nungsbereich stellt innerhalb des
Unterdorfes einen der größten zu-
sammenhängenden, überwiegend
unbebauten Bereiche dar. Zur Ver-
meidung von weiterem Flächenver-

Gemeinderat gab einstimmig grünes Licht – Fachwerkhaus unter Denkmalschutz

brauch im Außenbereich und einer
geordneten und städtebaulichenver-
tretbaren Innenentwicklung soll da-

her das Gesamtareal dahingehend
überplant werden, dass die histo-
risch gewachsenen Strukturen be-
rücksichtigt werden und der vorhan-
dene baulich-räumliche Zusammen-
hang respektiert wird.

Neben dem Ziel, in diesem Be-
reich Wohnungsbau realisieren zu
können, steht die Sicherung und Ent-
wicklung des Heimathaus-Areals
mit dem historischen Umfeld im Vor-
dergrund. Weiterhin soll der vorhan-
dene Gastronomie- und Beherber-
gungsbetrieb, der überregionale Be-
deutung hat, gesichert und weiter
entwickelt werden. Schließlich soll
auch die zum Teil noch vorhandene
landwirtschaftliche Nutzung am öst-
lichenRanddesPlangebietesberück-
sichtigt werden.

Areal Heimethues
Die Gebäude und Freiflächen

auf dem Areal Heimethus sollen
auch zukünftig Entwicklungsmög-
lichkeiten erhalten. Das unter Denk-
malschutz stehende Fachwerkhaus

wird in das Gesamtkonzept einge-
bunden und soll der Heimatpflege
dienen. Aufgrund seiner hohen orts-

historischen Bedeutung wird das En-
semble Storchenturm, Rebstock und
Heimethus durch die erweiterten
Frei- und Platzflächen städtebaulich
zusammengeführt.

Der Bereich entlang der Haupt-
straße wird derzeit durch teilweise
historische Brücken über die Glotter
erschlossen. Laut Gutachten sind die
Brücken in einem sehr schlechten
Zustand und einsturzgefährdet. Für
die vorgesehene Erschließungsstra-
ße von der Hauptstraße ist der Neu-
bau einer Brücke erforderlich, der im
historischen Stil mit Sandsteinge-
wänden ausgeführt werden soll.

Die Marchstraße ist von westli-
cher Seite aus bis zur Grenze des Be-
bauungsplanes mit einer Gesamt-
breite von 6 Metern als verkehrsbe-
ruhigter Bereich ausgebaut. Von der
Zähringer Straße ist die Marchstraße
mit einer Breite von insgesamt 7,50
Metern bis zum Geltungsbereich mit
Gehweg und Fahrbahn ausgebaut.
Im weiteren Verlauf soll die March-
straße als verkehrsberuhigter Be-

reich ausgebaut werden. Da die
Marchstraße als innerörtliche Haupt-
wegeverbindung für Schüler, Rad-
fahrer und Fußgänger genutzt wird,
soll durch den Ausbau als verkehrs-
beruhigter Bereich eine erhöhte Ver-
kehrssicherheit gewährleistet wer-
den. Dabei werden die bestehenden
Wendehämmer der von Süden an-
grenzenden Straßen in die Planung
einbezogen und dort soweit möglich,
öffentliche Stellplätze ausgewiesen.

Fuß- und Radverbindung
Durch das Gelände des Heim-

ethus existiert derzeit eine Fuß- und
Radverbindung zwischen Haupt-
und Marchstraße, die aber aufgrund
der Wegeführung um das Gebäude
nicht optimal ist. Durch die neue
Fuß- und Radwegeverbindung zwi-
schen Haupt- und Marchstraße wird
diese erheblich verbessert und soll
den dörflichen Charakter durch die
Einbindung in einen großzügigen
Grünbereich erhalten. Aus der Ab-
grenzung des Lageplans ergeben sich
teilweise reine Wohngebiete, teils
auch Mischgebiete sowie eine Ge-
meinbedarfsfläche (Heimethues).

Letztes orignales Fachwerkhaus
Aus den zahlreich eingegangenen

Stellungnahmen, nicht zuletzt auch
durch Vertreter des Heimatvereins,
sei nachfolgend auf ein Schreiben
des ehemaligen Gemeinderates Mar-
tin Gruber hingewiesen, der zur Exis-
tenz des alten Fachwerkhauses unter
anderem Folgendes anregte: „…Das
von mir erwähnte Haus ist nach mei-
ner Kenntnis das letzte original er-
haltene Fachwerkhaus, das weitge-
hend im ursprünglichen Zustand er-
halten ist. In Denzlingen ist dies mitt-
lerweile fast einmalig. Allein das
vollständig erhaltene Fachwerk mit
dem farbig behandelten Eckpfosten
mit der Jahreszahl 1728 und den In-
itialen E.B. und H.B. ist erhaltenswert
und einmalig in dieser Form. Natür-
lich ist das Häuschen in seiner rüh-
renden Bescheidenheit kein Aufse-
hen erregendes Baudenkmal. ln An-
betracht seiner Originalität sollte die
heute reiche Gemeinde Denzlingen
Mittel und Möglichkeiten finden, ein
solches bescheidenes Kleinod zu er-
halten und einer neuen Verwendung
zuzuführen.“

Nicht nur diese Anregung wird
voll inhaltlich realisiert werden.
Auch das Areal Heimethues sowie
die Gestaltung Glotter-Uferzone soll
künftig sehr ansprechend sein, wie
seitens der Verwaltung abschlie-
ßend angemerkt wurde. Dazu sind in
naher Zukunft noch einige konkrete
Schritte zu planen. In der Zielset-
zung, ein „schönes Denzlingen“ zu
schaffen, sind sich Verwaltung und
alle Fraktionen des Gemeinderates
einig.

Im historischen Stil mit Sandsteingewänden soll hier eine neue Erschlie-
ßungsstraße entstehen.

Umfangreiche Bauvorbereitungen wurden auf dem Gaus-Areal bereits
getroffen.

Der farbig behandelte Eckpfosten
am Fachwerkhaus mit der Jahres-
zahl 1728 und den Initialen E.B. und
H.B. ist erhaltenswert und einmalig
in dieser Form.


